
52 Erstes Buch

Leichenschau, Leichenöffnung;.
§ 87

(1) Die richterliche Leichenschau wird unter Zuziehung 
eines Arztes, die Leichenöffnung im Beisein des Richters 
von zwei Ärzten, unter welchen sich ein Gerichtsarzt be
finden muß, vorgenommen. Dem Arzte, welcher den Ver
storbenen in der dem Tode unmittelbar vorausgegangenen 
Krankheit behandelt hat, ist die Leichenöffnung nicht zu 
übertragen. Er kann jedoch aufgefordert werden, der 
Leichenöffnung anzuwohnen, um aus der Krankheits
geschichte Aufschlüsse zu geben.

(2) Die Zuziehung eines Arztes kann bei der Leichen
schau unterbleiben, wenn sie nach dem Ermessen des 
Kichters entbehrlich ist.

(3) Behufs der Besichtigung oder Öffnung einer schon 
beerdigten Leiche ist ihre Ausgrabung statthaft.

Anm.: Durch § 27 der VO über Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichts
verfassung und der Rechtspflege vom 1. September 1939 (RGBl. I S. 1658) 
war bestimmt worden, daß bei der Leichenöffnung die Anwesenheit eines 
Arztes ausreichend sei. Im übrigen vgl. Anm. zu § 86.

Identifizierung.
§ 88

Vor der Leichenöffnung ist, wenn nicht besondere Hin
dernisse entgegenstehen, die Persönlichkeit des Verstor
benen, insbesondere durch Befragung von Personen, 
welche den Verstorbenen gekannt haben, festzustellen. 
Ist ein Beschuldigter vorhanden, so ist ihm die Leiche zur 
Anerkennung vorzuzeigen.

Art der Leichenöft'uung.
§ 89

Die Leichenöffnung muß sich, soweit der Zustand der 
Leiche dies gestattet, stets auf die Öffnung der Kopf-, 
Brust- und Bauchhöhle erstrecken.
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